
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 15. für den öffentlichen Teil der Sitzung 
der Gemeindevertretung (Gemeinde Bovenau) 

am Mittwoch, 12. September 2018 
 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des bestehenden Jahresar-
beitsvertrages für das Jahr 2018 sowie die Vorbereitung und Durchführung einer Aus-
schreibung für die Jahre 2019 - 2021      
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Im Gemeindegebiet werden schon seit mehr als 15 Jahren einige Arbeiten durch ein exter-
nes Dienstleistungsunternehmen ausgeführt. Hierzu wurde, laut Aktenlage, im Jahr 2000 ein 
Jahresarbeitsvertrag abgeschlossen, der sich jeweils um 1 Jahr verlängert, falls sich keine 
Veränderungen der Einheitspreise ergeben. Zwischenzeitlich wurden über die letzten Jahre 
mehrere Preisanpassungen vorgenommen. Zuletzt geschah dies im Jahre 2017. Der Verwal-
tung liegt nun erneut eine Anfrage nach Preisanpassung des Dienstleisters vor, die sich nach 
Auffassung der Verwaltung in einem angemessenen Rahmen befinden.  
 
In der Vergangenheit wurde das Unternehmen ohne eine formelle Ausschreibung beauftragt. 
Verwaltungsseitig wird daher die dringende Empfehlung ausgesprochen, für die Zukunft eine 
Ausschreibung der gemeindlichen Arbeiten für die Jahre 2019, 2020 und 2021 vorzubereiten 
und durchzuführen um Marktgängigkeit und Wirtschaftlichkeit des Angebotes sicher zu stel-
len. Am 12.06.2017 ist die Gemeinde Bovenau der Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
des Amtes Eiderkanal beigetreten. 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen für 2018 anteilig im PSK 02/54100.5221000, Unterhaltungskosten im 
Bereich der Gemeindestraßen, zur Verfügung. Für die Jahre 2019 - 2021 sind im PSK 
02/54100.5221000 jeweils die erforderlichen Haushaltsmittel zu berücksichtigen.  
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, die vom Dienstleister für gemeindliche Arbeiten angefragten Preisan-
passungen für das Jahr 2018 zu akzeptieren. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Jahre 
2019 - 2021 eine Ausschreibung der Dienstleistungen vorzubereiten und durchzuführen. Der 
Bürgermeister wird ermächtigt, nach erfolgter Ausschreibung den Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Bieter zu erteilen.  
 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Christina Porsch  
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